
Kooperationsvereinbarung

zwischen der Stadtbibliothek Chemnitz
Moritzstr. 20
09111 Chemnitz

vertreten durch die Direktorin: Frau Elke Beer

und der Grundschule

vertreten durch die Leiterin / den Leiter: 

im Zeitraum vom 

wird folgende Vereinbarung abgeschlossen:

1. Zielsetzung:

Auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen den Sächsischen 
Staatsministerien für Soziales (SMS), für Kultus (SMK), für Wissenschaft und Kunst 
(SMWK) und dem Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V. 
(DBV) vereinbaren die Vertragspartner, Kinder und Jugendliche durch Leseförderung 
und die Herausbildung von Medien- und Informationskompetenz gemeinsam auf ihr 
späteres berufliches und soziales Leben vorzubereiten. Ziel ist es, in der Grundschule 
die Freude am Buch zu wecken und Leseinteresse zu fördern. Die Schüler sollen zu 
einer sicheren Lesekompetenz befähigt werden, um darauf aufbauend die Informations- 
und Medienkompetenz zu entwickeln.

1.1. Zielgruppe(n):

□ alle Schüler der GS, speziell die Schüler der Klassenstufe 2 
□ alle Schüler der GS, speziell die Schüler der Klassenstufe 4



□ Lehrerkollegium
□ Eltern

2. Umsetzung durch die Kooperationspartner:

2.1. Angebote der Stadtbibliothek Chemnitz:

 Einen Bestand von nahezu einer halben Million Medien
 Altersgerechte Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Schüler lernen den 

Umgang mit unterschiedlichsten Medien sowie die selbständige Orientierung im 
Bereich ihrer Altersgruppe

 Einführung in die Informationsrecherche
 Thematisch sortierte Medienboxen zur Unterstützung von Unterricht oder 

Projektarbeiten
 Thematische Ferienprogramme
□ Fortbildungsangebot für Lehrerkollegien
□ Elternabend in der Bibliothek

2.2. Angebote der Grundschule:

□ Teilnahme des Lehrerkollegiums an einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema 
„Vermittlung von Medienkompetenz“

 Besuch der Stadtbibliothek vorrangig mit den Klassen 2 und 4 
□ Organisation eines Elternabends in der Bibliothek zum Thema 
Lesekompetenz
 Information der Stadtbibliothek vor Schuljahresbeginn über:

- Themen die für das nächste Schuljahr relevant sind
- geplante Projekte im kommenden Schuljahr

3. Nebenabreden im beiderseitigen Einvernehmen:

Die Vereinbarung ist gültig ab …….. Sie wird jeweils für ein Jahr wirksam. Die 

Verlängerung ihrer Gültigkeit um ein weiteres Jahr tritt automatisch ein, wenn von 

beiden Seiten keine Veränderungen getroffen werden. Veränderungen und 

Vertragskündigungen bedürfen der Schriftform. Sie können im beiderseitigen 

Einvernehmen oder auch einseitig mit Abschluss eines jeden Vertragsjahres 

vorgenommen werden.



____________________________________, den ___________________
Ort Datum

Schulleiter/-in                                                       Direktorin der Stadtbibliothek Chemnitz


